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BellmtmilAW
8lr. ? a 123,3. 17. K. R. Ä.

betreffend Beschlagnahive und Bestandserhebung non
RohdachpapM und DachpaMU aller Arien.

Vom 5. April 1917.
Nachstehend« Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsmrnisteriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken, daß, soweit nichl
»ach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme
Vorschriften nach Paragraph 6*) der Bekanntmachungen
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni
1915 (Reichs-Gesetzblatt Seite 357) in Perbindung mit

• den Ergänzungsbekanntmachungen vom 9 . Oktober 1945
und vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645 und
778) und vom 14'. September 1916 (Reichs-Gesetzblatt
Seite 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen die Mel¬
depflicht nach§ 5**) der Bekanntmachungen über Borrats¬
erhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und
21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54, 549 und 684)
bestraft wird. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverläs¬
siger Personen vom Handel vom 23. September 1915
iReichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

§ 1.
Won der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen: samt
liche vorhandenen und weiter /yergestellien Rohdachpappen,

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird , sofern bucht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt find, bestraft:

L « er.
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-

schafst, beschädigt oder zerstört verwendet , verkauft oder
kaust oder ein anderes Peräußrrurgs oder Erwerbsaeschäst
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt;

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbesti mmun aen zu¬
widerhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte , die verschwiegen
sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden Eben¬
so wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig di « Aus¬
kunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollstän¬
dige Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
»der im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft wer fahrlässig die vorgeschriebenen
.Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Tcerdachpappkt, und teetfrete Dachpappen jeder Arl und
Siärke.

8 2.
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
werden hier mit beschlagnahmt

§3.
Wirkung der Beschlagnahme.

T >e Beschlagnahme bat die Wirkung, daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge
genstärdn verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen
über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlicken Verfügungen
st h.'» Veriügungen gleich, d?o im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrest Vollstreckung erfolgen.

4lis unerianh gilt bereits das Zerschneiden der be-
sch agnabm en Ä-aenstände.

§ 4.
Berät,ßerungserlaubnis.

Trotz der Besfl loanahne ist die Veräußerung und Lie-
feruig der betch agnahmten Gegenstände in folgniden Fällen
erlaubt:

1 zur Erfüllung eines Auftrags des Königlichen Inge¬
nieur Kon.in es:

2 zur Erfüllung derjenigen Aufträge aus am Stichlage
(§ 81 vorhandene» Vorräten, welche bis zum 5. April
1917 von einer staatlich,n oder kommunalen Behörde
erteilt waren, vorausgesetzt, daß auch alle auf diese
Lieferungen bezüglichen Zwischen- und Unterverträge
dns zum 5. April 191? abgeschlossen sind;

3. aus Grund eines Frügabescheins.
Vordrucke der Freigabescheine sind von dem Kriegsaus¬

schuß der Rohpappen- und Dachpappenindustrie, Berlin N'W,
Torothkenstraße 31, anzufordern, von dem Bauherrn für
jeden Bau besonders in dreifacher Ausfertigung anszusüllen
und an den Kriegsausschuß der Rohpappen- und Dachpap-
penindustrie-einznsenden.

Die Entscheidung auf'  den gestellten Antrag erfolgt
durch die Kriegs-Rohstoff Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriuws.

i S.
BerarheitungSerlaubnis.

Trotz d-r Be chlagnahme ist erlaubt:
1. die Verarbeitung von Rohduchpappen zu Dachpapen;
2. die Verarbeitung derjenigen Mengen, deren Veräuße¬

rung und Lieferung gemäß §4 gestattet ist;
3.  den Selbswcrarbeiiein und Selbftverbraucherndie ein¬

malige Verarbeitung einer Gesamtmenge von 2 00O qm
Aohtzachpape und Dachpappe aus den eigenen Vorräten

r e
« « Wfltcht.

Tie »on dieser Vek«nntmachung betroffenen Gegenstände
jtz Ij unterliegen einer monatlichen Meldepflicht, sobald und



solange die Vorräte eines Meid pflichtigen (§ 7) die zur ein¬
maligen Verarbeitung freigegebenen Mengen (§ 5 Ziffer 3)
übersteigen.

§ 7 ’ .«el »Wflichti- e fecjanen.
Zur Meldung sind verpflichtet:

1. alle Personen , welche Gegenstände der im § 1 bezeich-
neten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres
Handelsbetriebe - oder sonst des Erwerbes wegen kaufen
oder verkaufen;

2 gewerbliche Unternehmer , in deren Betriebe solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden;

3 . Kommunen , öffentlich rechtliche Körperschaften und
Verbände.

Vorräte die sich am Stichtage (§ 8 ) nicht im Gewahr¬
sam deS Eigentümers befinden , sind sowohl von dem Ei¬
gentümer als auch von demjenigen zu melden , der sie an
diesem ' Taae im Gewahrsam har (Lagerhalter usw .)

Neben demjenigen , der die Ware im Gewahrsam hat,
ist^auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem
Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines dritten
übergeben hat

Die nach dem S 'ichtage eintreffenden , vor dem Glich-
tage schon abgesandlen Vorräte sind nur von dem Empfänger
zu melden.

8 8 .
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist der der ersten Bieldung der
amKBeginn des 5. April 1917 (Stichtag ) tatsächlich vor¬
handene Bestand , bei den späteren Meldungen der am Be¬
ginn des zehnten Tages eine» jeden Monats ( Stichtag)
tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend.

Die erste Meldung ist bis zum IS . April lfl7 , die
späteren Meldungen sind bis zum zwanzigsten Tage eines
jeden Monats an das Webst »ff-Meldeaml der Kriegs -- t»h
stoff-Abteilung des Königlich Preußischen KriegsministeriumS,
Berlin SW . 48 , Verl Hedemannsiraße 10, zu erstatten.

§ » •
Art der Meldung.

Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Melde-
scheinen zu erfolgen , die bei der KriegS-Rehstoff -Abteiluag
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Sektion Bst
(Vordruckverwaliung ) un er Angabe der Bordrutnummer
Bst . 1274b anzufordern sind.

Die Anforverung der .Bieldescheine ist mit deutlicher
Unterschrift und mit genauer Adreffe zu versehen.

Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zur
Beanlworung der gestellten Fragen nicht verwandt » erden.

Auf einen Meldeschein dürfen nur die Vorräte ein und
desselben '.Eigentümers oder ein und derselben Lagerstele
gemeldet werden.

Auf die Vorderseite der zur Uebersendungder Meldung
benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu setzen :

, Betrifft Dachpappenbrschlagnahme" .
Hon den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausser

ligung (Abschrift , Durchschrifi , Kopie ) bon dem Meldenden
bei seinen Peschästspaprercn znrückzubehallen.

8 i«
Lagsrduch und AuSkunftserteiluntz.

Jeder Meldepflichlige (§ 7) hat ein Lagerbuch zu füh-
ren , aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und
ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Beausirogten Beamten der Militär - oder Polizeibe¬
hörden ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuchs sowie die
Besichtigung der Räume zu gestatten , ftt denen meldepflich-
lige Gegenstände zu vermuten sind.

8 ii.
Ansnahmen von der Bekanntmachung.

Von den Anordnungen dieser Bekannlmachung find
ausgenommen:

1. Dachpappen , welche sich im Besitz oder Eigentum des
Kgl . Ingenieur -Komitees befinden:

2 . im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche
Dachpappen und Rohdachpappen;

8 . Die Dachpappen und Rohdachpappen , die beim In
kraftrreten dieser Bekannlmachung zur Verwendung
für einen Bau bereiis auf der zugehörigen Baustelle

. lagerten;
i . die nach dem 5. April 1917 aus dem Reichsausland

(nicht aus dem Zollausland ) eingeführlen Dachpappen
und Rohdachpappen . Die besetzten feindlichen Gebiete

en nicht als Reichsausland im Sinne dieser Bestimmungen
Hm übrigen sind Anträge ans Bewilligung von Aus¬

nahmen von dieser Bekanntmachung an die Kriegs-
Rohstoff - Abteilung , Se klt on Pa . de s König¬
lich  Preußischen Kriegsministeriums,  Berlin
SW . 48, Verl . Hedemannslraße10 zu richten und am Kops
des Schreibens mit der Aufschrift:

„Betrifft Da chpa ppenbes chlagnähme"
zu versehen . -

Die Entscheidung über Ausnahmebewllligungen bezüg¬
lich der Bestimmungen über Meldepflicht und Lacerbuch-
sührung behält sich der Unterzeichnete zuständige Militär¬
befehlshaber vor.

§ 18.
Ansragon und Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldepflicht (§§ 6 bis 10)
betreffen , sind an das Webstoff Meldeamt der Kriegs Roh¬
ste ff Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstr . 10, alle übrigen An¬
fragen und Anträge , die diese Bekanntmachung betreffen,
find an die Kriegs -Rohstoff Abteilung , Sektion Pa . des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48 , Verl.
Hedemannstraße 10 , zu richten und am Kopf des Schreibens
mit der Aufschrift : „ Betrifft Dachpappenbeschlagnahme " zu
»ersehen . %

§ II.
Hnkrafttreton.

Diese Bekannlmachung tritt mit dem » April 1917
in Kraft.

F - ° nds» tt - M , , vn7

Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Das Gouvernement der Festung Mainz.

BrruuMk Mchruylru.
8 HÜHögtim , lt ). April . Wie Sc . Majestät

u»>er Kaiser (eine tapferen Helden durch Berteuj-
ung oo» Äusznchnungeu epcl, >o «QU er auch
dlezeuigrii, welche hi.uer oer Fronl pq um iai
Wohl Uno »>e Sichrrheu Jtiuet DrwvQner oerdleul
gemacht haden. So Muroen lärztuy zwei unserer
Milourger , H-rr Äurogeyitfe Adam Damm und
Herr tteilermeiger Kart Meuer sur 2» zayrige treu
getelstel« Dienste uei der piepgeu FreuviUlgeu
Feuerwehr um dem Allgemeinen Feuerweyr-
Verdienstidzeichcu geichmuctl. Möge es o«a
Lrtorlerten vergönnt | em, noch oitlt Zutzre ihre
Dienste oer hiepgen stirr,willigen Hpctzr zur Ver-
jpguug zu stellei» mU oeiu Ichüueu Motto : „Gott
zur Ayr,  deni . Rächsten zurWeyr ." t» ul -schlauch !

f 10 . Ap „ i . An der Roflei
sowie an der Zauderhötzte aus dein Riederwutd
werden fortgesetzt große Beschädigungen ausgefuizr.
Wer den Domäneupächtern I . Jung Söhne de»
oder die Täter namhaft macht , erhält eine gute
Belohnung . (Siche Anzeige in vorliegender Rüm¬
mer Di.  Bl . )

— Wiedereinführung der Sommer¬
zeit . Die Sommerzeit beginnt am 16 . April
1917 , vormittags 2 Uhr nach der gegenwärtigen
Zeimchnung und endet am 17 . September 19t7,
vormittags 3 Uhr der Sommerzeit . Die öffentlich

angebrachten Uhren werden am 16 . April 1917 »or-
imttagS 2 Uhr auf 3 Uhr vsrgestellt , an , 17.
September 1917 vormittags 3 Uhr der Sommer¬
zeit auf 2 Uhr zurückgestellt . Bon der am 17.
September doppelt erscheinenden Stunde von 2 — 3
Uhr vormittags wird die erste Stunde alz 2 A,
2 A 1 Minute usw . bi» 2 Ä 59 Minuten , Die
zweite als 2 B , 2 ß 1 Minute usw bis 2 B
59 Minuten bezeichnet.

Wiesbaden Die Königliche Bühne im Dienst
der 6. Kriegsanleihe . Das Königliche Theater ver¬
anstaltet an dem auf Anregung des Deutschen
BühnenvereinS und der Deutschen Bühnengmofsen-
jchasl staltsindenden Nationaltag der deutschen Büh¬
nen am 12 . April ds . Js . um 6 '/, Uhr bekannt¬
lich eine Fcstaufführung von Webers romantischer :
Feenoper „ Oberon " , rn welcher das frühere Mit¬
glied oer Königlichen Bühne Fräulein Emilie Frick
dom ptadtlyenter in Chemnitz als Rezia gastieren
wird . Der Aufführung geht ein von Wilhelm

oo» Scho,j verfaßter Prolog voraus , welchen Fräu¬
lein EichelSheim sprechen wird.

8 Wiesbaden . Spielplau des Residenz Theaters.
Donnerstag . den 12 ., Nationaltag der deutschen
Bühnen : Parspruch , „Ehrgefühl ." Freitag , den
13 . : „Schuldner . "

— Der Hiehhandelsvelband für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden hat in seiner letzten Borstands-
sitziing deschloffen , die Provision der Händler beim

Verkauf von Rindern zu Schlachtzwecken von 2 ' /»
auf 2 Prozent heradzusetzen . Die Provision beim
Ankauf von Kälbern , Schafen und Schweinen bleibt
unverändert . Gleichzeitig wurde die Provision der
Vertrauensleute um Prozent ermäßigt . Die
neuen Provisionssätze treten mit dem 10 . April
1917 in Kraft.

Gens , 10 . April . Nach einer Mitteilung des
französischen Kriegsministccs hat die französische
Regierung dem deutschen Protest Folge gegeben
und angeorduet , daß die deutschen Kriegsgefangenen
nur in einer Entfernung von mindestens 10 Kilo-
metern hinter der Feuerlinie beschäftigt werden
dürfen.

Berlin , 10 . April . W .-M .) Der „Berl-
Lokal -Anzeiger " erfährt aus Basel : Wie die „Bas¬
ler Nachr ." aus Washington melden , haben sich
süc dm amerikanischen Fliegerdienst an der fran¬
zösischen Front 2 - bis 3000 Freiwillige gemeldet,
darunter der einzige Sohn des Ministers des
Innern , Lange . Das ameriekanische Fliegerge-
schwader in Frankreich wird in Zukunft berechtigt
sein , die amerikanilchen Farben zu führen ._ _

Verwende)

„Kreuz -Pfennig"
;„s Harken
eut Briefen , Karten usw.

m
verantn ». S ^ riftleitung : I 9 Metz , Rädo9hetal
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